
Wichtigste Änderungen Pa.Iv.19.475
Foliensatz der Bezirksvereinsanlässe
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Stand und Ausrichtung der Agrarpolitik

Link: Bericht 2022 des Bundesrates zur künftigen Agrarpolitik

Umsetzung in drei Etappen
1. Etappe: Parlamentarische Initiative 19.475 umsetzen 
2. Etappe: Agrarpolitik 2022+ beraten
3. Etappe: Zukünftige Politik gestalten
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https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/bilder/website/Politik/postulat.pdf.download.pdf/Bericht%20in%20Erf%C3%BCllung%20Postulat%20WAK-S%2020.3931_21.3015_d.pdf
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Verordnungspaket für sauberes Trinkwasser und 
eine nachhaltigere Landwirtschaft
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Pflanzenschutzmittel

• Risikoreduktion um

50% bis 2027

• Keine PSM mit 

erhöhtem

Risikopotenzial im

ÖLN

• Massnahmen gegen

die Abschwemmung

und Abdrift

Nährstoffe

• Reduktion N-Verluste

um 20% und P-

Verluste um 20% bis 

2030

• Bessere Nutzung

Hofdünger, weniger

importierte

Kunstdünger

• Abschaffung 10%-

Fehlerbereich N und P 

in der Suisse-Bilanz

Informatikssysteme

• Schaffung Grundlagen

für Umsetzung

Mitteilungspflicht

Pflanzenschutzmittel, 

Dünger und 

Kraftfutter

Rolle der Branche

• Die betroffenen 

Branchen- und 

Produzenten-

organisationen sowie 

weitere betroffene 

Organisationen sind 

gefordert, Massnahmen 

zur Erreichung der 

Absenkziele zu 

ergreifen

• Sie erstatten dem Bund 

regelmässig Bericht

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/665/de

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/665/de


4Winteranlässe Bezirksvereine / Mori, Graf

Stand ÖLN und DZ-Programme



Direktzahlungsmassnahmen

zur Pa.Iv. 19.475: Das Risiko beim Einsatz 
von Pestiziden reduzieren
Verordnungspaket für sauberes Trinkwasser und 
eine nachhaltigere Landwirtschaft

Unterlagen: Broschüre "Das Wichtigste in 
Kürze" von AGRIDEA

Hinweis Beitragshöhen S. 3

Div. weitere Infos zur Pa.Iv. 19.475
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https://agripedia.ch/focus-ap-pa/wp-content/uploads/sites/22/2022/07/Broschuere-Pa.Iv_.19.457_Das-Wichtigste-in-Kuerze.pdf
https://agripedia.ch/focus-ap-pa/de/startseite/absenkpfad-pflanzenschutz-und-naehrstoffe-pa-iv-19-475/absenkpfad-pflanzenschutzmittel-und-naehrstoffe/


Programm

Biodiversität S. 4/9

ÖLN: neue BFF-Elemente und Umsetzung 3.5% ab 2024

Pflanzenschutz S. 5-8

Änderungen ÖLN im Bereich PSM S. 5-7

Abdrift und Abschwemmung ab 2023 S. 8

Boden S. 10

Bodenbedeckung und Bodenbearbeitung

Nährstoffbilanz S. 4/10

Nährstoffe effizient einsetzen

Tierhaltung S. 13/14

Langlebige Kühe

Weidebeitrag
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Seitenzahlen beziehen sich auf: 
Broschüre "Das Wichtigste in Kürze" von AGRIDEA

https://agripedia.ch/focus-ap-pa/wp-content/uploads/sites/22/2022/07/Broschuere-Pa.Iv_.19.457_Das-Wichtigste-in-Kuerze.pdf


Biodiversität
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BFF steigen, Artenvielfalt nimmt trotzdem ab – warum?

Biodiversität heisst:

Artenvielfalt, genetische Vielfalt, Lebensraumvielfalt

Ackerland als wichtiger Lebensraum für viele Ziel-

und Leitarten

Ackerland ist aktuell noch zu wenig vielfältig 

strukturiert, um Lebensräume zu erhalten/zu schaffen

BFF im Ackerland bringen Stabilität, Vielfalt, Nützlinge 

Warum BFF im Ackerland?
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Neue ÖLN-Anforderung ab 1.1.2024:

«3.5% der gesamten Ackerfläche* müssen als 

Biodiviersitätsförderflächen im Ackerbau angelegt 

werden»

 Gilt für Betriebe mit LN in Tal- und Hügelzone und 

mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche**

 An den gesamthaft nötigen 7% je Betrieb ändert sich 

nichts

 Motion zur Streichung der 3.5% BFF auf Ackerfläche 

wurde vom Nationalrat im Dezember abgelehnt

Ausgangslage
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*Ackerfläche = Kulturflächen inkl. Acker-BFF und KW
**offene Ackerfl. = Kulturflächen inkl. Acker BFF, ohne KW



Auf Seite 4 der Broschüre «das Wichtigste in Kürze»

Berechnungsbeispiel
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Bedingungen I

 Die massgebende Fläche für die 3.5%-Berechnung ist 
nur auf das Inland bezogen (ohne Flächen z.B. in 
Frankreich)

 Die Umsetzung der BFF-Elemente muss ebenfalls auf 
der Inlandfläche erfolgen Schnitt Schweizer Grenze
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Überbetriebliche Erfüllung des ÖLN

Bedingungen II
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Möglich sind nur Acker-BFF

Bisher bekannte Elemente

- Buntbrache

- Rotationsbrache

- Saum auf Ackerland

- Ackerschonstreifen

Neue Elemente

- Nützlingstreifen (neu ab 2023, 1- oder 4-jährig)

- Getreide in weiter Reihe (neu landesweit ab 2023)

- Max. 50% an die AckerBFF anrechenbar

- Beiträge gibt es für die gesamte angesäte Fläche

6 mögliche Elemente
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• www.agrinatur.ch

Webseite von agridea, FiBL und Vogelwarte fasst alle 

Themen rund um die Biodiversität zusammen

• Wegleitung BFF auf dem

Landwirtschaftsbetrieb:

• Neue 2023er Version

• Handbuch/Wegleitung für alle BFF Elemente

Weiterführende Informationen
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http://www.agrinatur.ch/
https://www.agrinatur.ch/tools/handbuch/wegleitung


Pflanzenschutz

Winteranlässe Bezirksvereine / Mori, Graf



Weshalb immer mehr Auflagen?

 Vorgabe Gewässerschutzgesetz: 
Stoffe, die Wasser verunreinigen können, dürfen nicht in 
Gewässer gelangen oder versickern

 Rückstände von PSM wurden trotzdem in 
Wasserproben gefunden

 Aktionsplan PSM/Pa. Iv. 19.475:

 50% Reduktion der Risiken bei der Ausbringung von 
PSM bis 2027 im Vergleich zur Periode 2012-15:

 Anwendungsverbot von Wirkstoffen

 Abdrift-/Abschwemmung  Verluste reduzieren

 Spritzeninnenreinigung

 Füll- & Waschplätze fördern
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Änderungen ÖLN ab 2023  Broschüre ab S.5

 Winterbehandlungsverbot: Vom 16. Nov. bis 14. Feb.

 Verbot Vorauflaufbehandlung im Getreide aufgehoben

 Feldspritze:

 Alle 3 Kalenderjahre prüfen (anstatt alle 4 Jahre)

 Spülwassertank und Innenreinigung obligatorisch

 Änderungen zum Einsatz verschiedener PSM:

 Sonderbewilligung Rapsstängelrüssler

 Einschränkungen Herbizide in div.
Kulturen
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1SB bei Erdmandelgras



ÖLN-Änderungen Abdrift

Bisher

 PSM spezifisch, je nach 
Auflagen des Mittels

 z.T. grössere Mindest-
abstände an Gewässer, 
Wohn-, Naturschutz-
flächen usw. gefordert

 Reduktion des 
Abstandes mit 
Massnahmen möglich
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Zusätzlich ab 2023

 Risikoreduktion um min. 1 Pkt.* 
bei jeder PSM-Behandlung auf 
jeder Parzelle

 Abstand zu Gewässer, Wohn-, 
Naturschutzflächen usw. egal

*je nach PSM gelten nach wie vor strengere 
Auflagen bezüglich Risikoreduktion



Abdrift – Massnahmen Ackerbau

Punkte zur

Risikoreduktion Massnahmen

 0.5-2 Injektordüsen + Druckreduktion auf 2-3 bar

 0.5-3 Spez. Antidriftdüsen (50-95%Driftreduktion)

 1.5 Bandbehandlung

 0.5 Spritzbalken mit Luftunterstützung 

 1 Unterblattapplikation ab Reihenschluss

 1 3m Vegetationsstreifen mind. so hoch wie 
Kultur oder Hecke mit 75% optischer Deckung
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Merkblatt Abdrift und Abschwemmung 
reduzieren im Ackerbau

https://agridea.abacuscity.ch/abauserimage/Agridea_2_Free/3283_4_D.pdf?xet=1675401291522


Abdrift – Massnahmen Obst / Reben

Punkte zur

Risikoreduktion Massnahmen (nicht abschliessend)

 0.5 Spez. Antidriftdüse

geschlossenes Hagelnetz

 1 Injektordüsen

Hochstammbäume mit Gun: Nur gegen 
das Innere der Parzelle spritzen

Insektenschutznetz 0.8x0.8mm

Driftschutzhecke mit 75% opt. Deckung

 1.5 Herbizid-Bandspritzung
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Merkblatt Abschwemmung und Abdrift 
reduzieren in Dauerkulturen

https://agridea.abacuscity.ch/abauserimage/Agridea_2_Free/3340_4_D.pdf?xet=1675401336538


ÖLN-Änderungen Abschwemmung

Bisher

 PSM spezifisch, je nach 
Auflagen des Mittels

 Nur Parzellen mit Gefälle 
grösser als 2% und näher 
als 100m am Gewässer 
relevant

22Winteranlässe Bezirksvereine / Mori, Graf

Zusätzlich ab 2023

 Risikoreduktion um mind. 1 Pkt* 
bei allen PSM Behandlungen auf 
bestimmten Parzellen

 wenn Gefälle grösser als 2%

und

- Parzelle angrenzend** an 
Gewässer oder entwässerte 
Strasse / Weg

*je nach PSM gelten nach wie vor strengere Auflagen bezüglich Risikoreduktion

** Definition «angrenzend» = wenn eine Kultur auf ihrer gesamten Länge mehr 
als 6m vom Gewässer oder entw. Strasse/Weg entfernt ist, gilt sie nicht mehr als 
angrenzend

Merkblatt Abdrift und Abschwemmung 
reduzieren im Ackerbau

https://agridea.abacuscity.ch/abauserimage/Agridea_2_Free/3283_4_D.pdf?xet=1675401291522


Abschwemmung – Massnahmen
im Feldbau

Mass-
nahmen Pufferstreifen 

zwischen Gewässer / 
Weg / Strasse und 
der Parzelle 

Boden-
bearbeitung 

Massnahmen innerhalb 
der Parzelle 

Reduktion der 
behandelten 
Fläche 

Punkte*

1 6 m Direktsaat

Streifen-
frässaat

Mulchsaat

Querdämme in
Dammkulturen

Begrünte Fahr-
gassen

Begrünte Streifen, wo 
Abschwemmung 
entsteht

Beidseitige Begrünung 
des Vorgewendes

Behandlung auf 
weniger als 50% 
der Fläche:

Bandbehandlung

Teilflächen-
behandlung

2 10 m

3 20 m *Punkte dürfen in der Zeile kumuliert werden
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PSM ohne SPe-Auflagen (Glyphosate, Audienz, Kupfer…)

= ÖLN Grundanforderung ab 2023
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Entwässerte Strasse

Gefälle > 2% in Pfeilrichtung

Risikoreduktion 1 Pkt.,
betroffene Parzellen, näher 
als 6m von Gewässer oder 

entw. Strasse = angrenzend

Keine Auflagen, Parzelle 
mind. 6m von Gewässer 

oder entw. Strasse entfernt, 
= nicht angrenzend

Gewässer



PSM mit 1-4 Punkten Auflagen (Boxer, Herold, Malibu)

= ÖLN Grundanforderungen + gesetzliche Anforderungen
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Betroffene Parzellen, 
Risikoreduktion immer

nur 1 Pkt., 
ÖLN Anforderungen

Betroffene Parzellen im Um-
kreis von 100m um Gewässer, 
Risikoreduktion um 1-4 Pkt., 

PSMV Anforderungen

Entwässerte Strasse

Gefälle > 2% in Pfeilrichtung

Gewässer
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Weitere Informationen

 «Pufferstreifen richtig messen und bewirtschaften»

 Merkblatt von Agridea

*es wird immer horizontal gemessen
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Abdrift, inkl. Wegbreite 
oder Fahrspuren*

Abschwemmung, ohne 
Wegbreite oder Fahrspuren*

https://agridea.abacuscity.ch/abauserimage/Agridea_2_Free/1399_2_D.pdf?xet=1675400599024


Weitere Informationen

 Anlegen von BFF-Elementen auf Pufferstreifen erlaubt 

 Begrünte Vorgewende oder Pufferstreifen mit Gras in der 
Parzelle dürfen wie die Kultur angemeldet und gemulcht
werden (max. 6m)

 Sanktionen im Bereich Abdrift/Abschwemmung erst ab 2025

 Bis 2025: Überarbeitung der Massnahmen

 Übersichtlicheres System gefordert (v.a. Abschwemmung)

 Punkt zur Risikoreduktion bleibt garantiert bestehen
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Massnahmen ab sofort umsetzen um PSM-Verluste zu reduzieren!



Gesamtbetrieblich: Raps, Kartoffeln, Konservengemüse 600.-/ha

Flächenspezifisch: Spezialkulturen (ohne Tabak und Chic.) 1000.-/ha

Gesamtbetrieblich: Restliche Hauptkulturen der oAF 250.-/ha
Kein Beitrag u. A. für Kulturen in Gewächshaus und BFF mit Ausnahme von Getreide in weiter Reihe

 Einzelstock- oder Bandbehandlungen erlaubt

 Kartoffeln: Krautvernichtung mit Sikkationsmitteln erlaubt

 ACHTUNG: Labelanforderungen IPS beachten

 ZR: Flächenbehandlungen bis 4-Blatt Stadium erlaubt

 Bio-Betriebe teilnahmeberechtigt

 Verpflichtungsdauer:

 Ackerkulturen: Ernte Vorkultur bis Ernte Hauptkultur

 Spezialkulturen: 1 Jahr

 Dauerkulturen: 4 Jahre

Beitrag Herbizidverzicht
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Gesamtbetriebliche Kulturfläche

Fr. 800.-/ha:   Kartoffeln, Raps, ZR, Konservengemüse

Fr. 400.-/ha:   Getreide; Lein; Sonnenblumen; 

Erbsen, Lupinen und Bohnen zur Körnergew.
Kein Beitrag: Mais, Soja, Getreide siliert, Spez.kulturen, BFF mit Ausnahme von Getreide in weiter Reihe

 Verzicht auf Wachstumsregulatoren, Insektizide, Fungizide 

 Verpflichtungsdauer: Aussaat bis Ernte Hauptkultur

 Saatgutbeizung erlaubt

 Kaolin zur Bekämpfung des Rapsglanzkäfers

 Fungizide im Kartoffelanbau

 Paraffinöl im Pflanzkartoffelanbau

 Bio-Betriebe teilnahmeberechtigt

Beitrag PSM-Verzicht (= Extenso)
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Flächenspezifisch, 1’000.-/ha

 Kein Beitrag für Freiland-Konservengemüse

 Verzicht auf chem.-synth. Insektizide und Akarizide

 Verpflichtungsdauer: 1 Jahr

 Pheromone, Mirko-/Makroorganismen und Grundstoffe 

erlaubt

 Bio-Betriebe teilnahmeberechtigt

Verzicht auf Insektizide und Akarizide im 
einjährigen Gemüse- und Beerenanbau
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Flächenspezifisch, 1’100.-/ha

 Bis zur Blüte alle zugelassenen PSM erlaubt

 Ab Blüte nur im Bio-Anbau zugelassene PSM erlaubt

 Versch. Einschränkungen im Kupfereinsatz

 Verpflichtungsdauer: 4 Jahre

 Bio-Betriebe teilnahmeberechtigt

Verzicht auf Insektizide, Akarizide und 
Fungizide nach der Blüte im 
Obst-, Beeren- und Rebbau
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Flächenspezifisch, 1’600.-/ha

 Nur Dünger und PSM nach Bio-Richtlinien erlaubt

 Konventionelle Vermarktung der Ernte

 Verpflichtungsdauer: mind. 4 Jahre und max. 8 Jahre

 Keine Beiträge bei Betriebsumstellung auf Bio

 Bio-Betriebe nicht teilnahmeberechtigt

Bewirtschaftung von Dauerkulturen mit 
Hilfsmitteln der Bio-Landwirtschaft
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Boden
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 Voraussetzung: Anlegen einer Bodenbedeckung bis 

spätestens 7 Wochen nach der Ernte

 Bodenbedeckung = Haupt-, Zwischenkultur, Gründüngung, 
Untersaat, Nützlingstreifen oder BFF

 Ernte nach 30. Sep  Keine Aussaat mehr notwendig
 Keine Herbstkultur = Verbot Bodenbearbeitung vom 

30. Sep. - 15. Feb.

 Erfüllung:

 Einj. Freilandgemüse, Beeren und Gewürzpflanzen: 
70% der Fläche

 Alle anderen Hauptkulturen: gesamte offene Ackerfläche

 Verpflichtungsdauer: 1 Jahr

 Beitrag: 
 250 Fr./ha offene Ackerfläche
 1’000 Fr./ha einj. Freilandgemüse, Beeren und Gewürzpflanzen

Angemessene Bedeckung des Bodens
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 Voraussetzung: Mind. 60% der offenen Ackerfläche pfluglos

 Kein Pflugeinsatz ab Ernte Vorkultur bis Ernte Hauptkultur

 Glyphosate: Max. 1.5 kg Wirkstoff pro Hektare

 Verpflichtungsdauer: 1 Jahr

 Beitrag: 250 Fr./ha offene Ackerfläche

 Ab 2024 Massnahme «Angemessene Bedeckung des Bodens» 

Voraussetzung!*

*zu den beiden Beiträgen zum Boden sind unter anderem im Verordnungspaket 

23 (admin.ch) verschiedene Änderungen vorgeschlagen worden. Was definitiv gilt 

ab 2024 wird im Herbst veröffentlicht.

Schonende Bodenbearbeitung
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https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html


Schonende Bodenbearbeitung: Beispiel
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Schlag 1, 2ha Silomais

Schlag 2, 2ha Weizen

Schlag 3, 2ha Gerste

Schlag 4, 2ha Kunstwiese

Schlag 5, 2ha Kunstwiese

 Nicht an die 60% anrechenbar:

 Weizen & Triticale nach Mais √ Dinkel erlaubt
 Kunstwiese als Mulchsaat √ Direktsaat oder Untersaat erlaubt
 Zwischenkulturen

Ackerfläche, AF = 10ha

Offene Ackerfläche, oAF = 6ha 
 Davon mind. 60% pfluglos = 3.6ha

!



Nährstoffbilanz
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Änderungen Suisse-Bilanz

 Neue ÖLN Grundanforderung (obligatorisch):

 Wegfall 10% Toleranz ab 2024 bei N und P

 Kontrolle ab 2025

 Neuer Produktionssystembeitrag (freiwillig):

 Effizienter Stickstoffeinsatz im Ackerbau

 Anteil des verfügbaren Stickstoffs darf nicht höher 
als 90% des Kulturbedarfs sein

 Anmeldung ab 2023 möglich

 Beitrag: 100 Fr. / ha Ackerfläche
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ÖLN Grundanforderung:

Wegfall 10% Toleranz ab 2024  

39



Neuer Produktionssystembeitrag ab 2023
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Tierhaltung

Weidebeitrag
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Besonders hoher Auslauf- und 
Weideanteil «Weidebeitrag» 

 Gesamtbetrieblichkeit für RAUS (alle 
Rindviehkategorien müssen mindestens im RAUS sein)

 An Tagen mit Weideauslauf mind. 70% TS Tagesverzehr 
auf der Weide
Kälber bis 160 Tage: Auslauf auf Weide (ohne 70%)

 Entsprechende Weidefläche muss zur Verfügung stehen

 22 Winterauslauftage je Monat von November-April

 Beitrag: 350 Fr./GVE; Kälber: 530 Fr./GVE
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RAUS-Beitrag und Weidebeitrag 
im Vergleich
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Bemerkungen

 Die Ausnahmen von RAUS (starke Niederschläge; im 
Frühjahr, wenn die örtlichen Verhältnisse einen 
Weidegang noch nicht zulassen; während der ersten 
zehn Tage der Trockenstehzeit; kantonale Ausnahmen 
bei Trockenheit usw.) gelten auch für den Weidebeitrag.

 Saisonalen Schwankungen und unterschiedlichen 
Weidesystemen wird Rechnung getragen.
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Administration

 Nur für Rindvieh

 Einführung ab 2023

 Einführungssjahr; Nachmeldung schriftlich/per Mail 
möglich (Gesuch)

 Ab- oder Ummeldung mit Stichtagserhebung 2023

 Das Excel des BLW zur Berechnung des Flächenbedarfs
für die Weide wird im Vollzug verwendet
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https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/bilder/website/Instrumente/Direktzahlungen/Produktionssystembeitraege/berechnungstool.xlsx.download.xlsx/Fl%C3%A4chenbedarf_Weidebeitrag_Standard_Version1.1_d.xlsx


Änderungen RAUS-Beitrag

 Aufhebung der Regelung: 25% TS-Tagesverzehr

 Die Weidefläche beträgt jederzeit mind. 4 Aren je GVE 
Rindvieh

 Der zusätzliche Weidebeitrag für Rindvieh wird 
gestrichen

 Beitrag bleibt bestehen: 
190 Fr./GVE; Kälber: 370 Fr./GVE
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Tierhaltung

Langlebige Kühe
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Längere Nutzungsdauer von Kühen
ab 2024

 Eintrittsschwelle von durchschnittlich drei Abkalbungen
bei Milchkühen und vier Abkalbungen bei anderen 
Kühen. 

 Der Durchschnitt wird anhand der Anzahl Abkalbungen
der in den letzten drei Kalenderjahren geschlachteten 
oder verendeten Kühe des Betriebs berechnet.

 Eine Totgeburt vor dem Abgang wird nicht als 
Abkalbung angerechnet.

 Die geschlachteten oder verendeten Kühe werden dem 
Betrieb angerechnet, auf dem die Kuh zuletzt abkalbte.

 Erfolgt die letzte Abkalbung auf einem Sömmerungs-
betrieb, so wird die Kuh dem Ganzjahresbetrieb 
angerechnet, auf dem sie vor der letzten Abkalbung
ihren Aufenthalt hatte. 



• Die wirtschaftlichen und ökologischen Kosten für die 
Aufzucht werden über eine längere Nutzungsdauer 
verteilt

• Die Höchstleistung erreichen die meisten Kühe erst in 
der 5. Laktation

• Die Anzahl remontierter Tiere und damit verbundene 
Kosten werden reduziert

• Unerwünschte Milchrassekälber können durch Kälber 
mit grösseren Anteilen an Fleischrassengenetik ersetzt 
werden

Vorteile der erhöhten Nutzungsdauer 



Nutzungsdauer ist auch ein Thema beim Abnehmer bzw. 
beim Konsument!



GELAN

 Im Herbst 2023 werden sämtliche Betriebe mit Kühen 
für die längere Nutzungsdauer angemeldet

 Da keine Sanktionen vorgehsehen sind, ist eine 
Abmeldung nicht notwendig



GELAN 
Stichtagserhebung

3. – 28. Februar
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Kulturen / BFF1  Limiten





 Abmeldung im Rahmen der Stichtagserhebung möglich

 Nach- und Ummeldungen mit schriftlichem Gesuch 
(E-Mail ist ausreichend)

 Erhebungsunterstützer 

 Kurs: GELAN-Daten im Internet erfolgreich erfassen

 10.02./15.02/23.02 am Wallierhof

-----------------------------------------------------------

 Gesuche für einen Beitrag zur Nachrüstung 
Tankinnenreinigung können noch eingereicht werden. 
Das Kaufdatum muss vor 31.12.2022 liegen.


